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Auszahlungsart  Abweichung    Erläuterung 

 der Maßnahme im Berichtsjahr begonnen 
wurde, konnten keine diesbezüglichen 
Auszahlungen getätigt werden.  

  
Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.653.754,21 € Der veranschlagte HH-Ansatz für die 

Erweiterung und Sanierung von Sporthalle 
und Schule wurde aufgrund des 
tatsächlichen Baufortschrittes nicht 
gänzlich in Anspruch genommen. Im 
Berichtsjahr fielen zudem vornehmlich 
Baukosten für die Sporthalle an.  

 
 
 
Anmerkungen zu den übertragenen Ermächtigungen 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Es wurden nicht verbrauchte Haushalts-

mittel für den Erwerb digitaler 
Ausstattungen i.H.v. 60,0 T€ durch die 
Bildung eines Haushaltsrestes ins 
Folgejahr übertragen. 
 

Auszahlungen für Baumaßnahmen Der gebildete Haushaltsrest von 1.677,1 T€ 
übersteigt den nicht verbrauchten HH-
Ansatz für die Erweiterung und Sanierung 
der Sporthalle um rd. 23,3 T€, weil es nach 
der Bildung des Haushaltsrestes noch zu 
einer Umbuchung im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten aus den 
Auszahlungen für Unterhaltung in den 
investiven Bereich gekommen ist. Da der 
allgemeine HH-Ansatz für Unterhaltung mit 
rd. 84,6 T€ nicht ausgeschöpft war, ist 
dieser Sachverhalt im Hinblick auf die 
Gesamtdeckung des  Haushaltes als 
unkritisch zu bewerten.  
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Dach gegeben, zuletzt im Bereich des Sanitär- und Umkleidebereiches der Sporthalle. 
Hinzu kommt, dass es weder ein barrierefreies WC noch einen Fahrstuhl gibt, um in 
die obere Etage der Schule zu gelangen. 
 
Zurzeit werden die notwendigen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an der 
Sporthalle verrichtet. Für die erforderlichen Arbeiten am Schulgebäude sind die 
entsprechenden Bauanträge gestellt worden. Das Investitionsvolumen für die 
Gesamtmaßnahme wird auf 8,8 Mio. € geschätzt. Dies wird die Aufnahme von Krediten 
nach sich ziehen, deren Zins- und Tilgungsleistungen künftige Haushalte der 
Verbandsgemeinden belasten werden. 
 
Im Vorjahr erfolgte ein Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Sportanlage. Der 
Grundsatzbeschluss sieht die Errichtung eines Kunstrasens und die Sanierung der 
Leichtathletikanlage mit einem maximalen Investitionsvolumen von 1,8 Mio. € vor. Es 
ist vorgesehen, die Gesamtmaßnahme mit dem Sportverein Rugenbergen als 
Bauträger durchzuführen. Hierzu wurde die Sportanlage an den Sportverein 
Rugenbergen langfristig verpachtet, da dann Förderanträge beim Kreis- und 
Landessportverband durch den Verein gestellt werden können. Nach dem Ausfall der 
Landesmittel zur Förderung der Sanierung und Errichtung von Schulsportstätten wurde 
nunmehr ein Förderantrag auf Bundesmittel für die Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur gestellt. Die Höhe der 
Eigenbeteiligung des Schulverbandes ist abhängig von der Bewilligung des 
Förderantrages. 
 
Mit der Realisierung der beschriebenen Bauvorhaben wird durch das Angebot einer 
attraktiven Schulform der Schulstandort Bönningstedt langfristig gesichert. Dadurch 
wird auch die wohnungsnahe Beschulung von Schülerinnen und Schüler aus den 
umliegenden Gemeinden gewährleistet. Allerdings besteht bei der Größenordnung der 
Baumaßnahmen generell das Risiko von Baukostensteigerungen durch 
unvorhersehbare Entwicklungen. Grundsätzlich ist das finanzielle Risiko des 
Schulverbandes als gering einzustufen, da die Verbandsmitglieder aufgrund der 
Verbandssatzung zur Deckung des Finanzbedarfs verpflichtet sind. Defizite, die sich im 
laufenden Haushaltsjahr abzeichnen, können durch den Erlass einer Nachtragssatzung 
unter Neufestsetzung der Verbandsumlage frühzeitig ausgeglichen werden. Allerdings 
besteht damit ein erhöhtes finanzielles Risiko in den Haushalten der 
Verbandsgemeinden kommender Jahre. 
 
Rellingen, den 18.02.2021 
 
 

    gez. Jochen Haines__  
      Jochen Haines 
  - Verbandsvorsteher-  
      (Schulverband Rugenbergen) 
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9. Vollständigkeitserklärung 
 

zum Jahresabschluss des Schulverbandes Rugenbergen auf den 31.12.2020 
 

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss erkläre ich: 

A.  Aufklärungen und Nachweise 
Die Aufklärungen und Nachweise, die für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlich sind, 
habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Als Aus-
kunftspersonen habe ich alle beteiligten Mitarbeiter des Amtes Pinnau beauftragt, die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 

Diese Personen sind gehalten, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte 
und Nachweise richtig und vollständig zu geben. 

 
B. Bücher und Schriften 

Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entspre-
chenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen, indem 
ich veranlasst habe, dass ein solches, das auch ein definiertes Rollenkonzept umfasst, nun 
entwickelt und implementiert wird. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von we-
sentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen. 
 
Ich habe angewiesen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit sie IT-
gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt werden. Zu den Schriften gehö-
ren insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-, 
Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der 
Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und voll-
ständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise 
(begründende Unterlagen). 
 
In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für den oben genannten 
Jahresabschluss buchungspflichtig geworden sind. 
 
Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik erforderlichen Dienst- und Arbeitsan-
weisungen wurden erlassen und sind zwischenzeitlich überarbeitet worden. 
 
Ich stelle sicher, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch 
die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist 
lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können, und zwar die Buchungen in 
kontenmäßiger Ordnung.  

 
C. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Anlagen zum Jahres-

abschluss 
1. Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von 

Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, 
Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Alle 
erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht. Ver-
einfachungen und Schätzungen wurde nur vorgenommen, soweit es für die Ermittlung des 
Eigenkapitals nicht von wesentlicher Bedeutung ist. 
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2. Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse 
nach dem Bilanzstichtag sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.  
 

3. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der 
Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten, beste-
hen nicht. 
 

4. Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen existieren nicht. 
 

5. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Be-
stellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag nicht. 
 

6. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich 
sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht. 
 

7. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch 
Pfandrechte und ähnliche Rechte bestanden am Bilanzstichtag nicht. 
 

8. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse bestanden am 
Bilanzstichtag im bilanzierten Umfang. 
 

9. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie 
Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände 
bestanden am Stichtag nicht, soweit diese nicht bilanziert sind. 
 

10. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig 
sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, For-
derungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtun-
gen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von 
betrieblichen Funktionen) bestanden am Bilanzstichtag nicht. 
 

11. Verträge, soweit nicht bereits erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, mögli-
cher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen La-
ge des Schulverbandes Rugenbergen von Bedeutung sind oder werden können (zum Bei-
spiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, 
Lieferern, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versor-
gungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandver-
träge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP)), bestanden am Bilanzstichtag 
nur in dem auf die Verbandszugehörigkeit zurückzuführenden Umfang. 
 

12. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzi-
elle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angege-
ben. 
 

13. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirt-
schaftlichen Lage des Schulverbandes Rugenbergen von Bedeutung sind, lagen am Bi-
lanzstichtag nicht vor. 
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14. Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche fal-
sche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könn-
ten, sehe ich nicht. 
 

15. Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertre-
ter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im internen 
Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögens-
schädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss haben könnten, ken-
ne ich nicht. 
 

16. Von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen 
wurden keine Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögens-
schädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss haben könnten, 
vorgetragen. 
 

17. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des 
Jahresabschlusses oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, 
werden auf Verlangen vorgelegt. 
 

18. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, bestanden nicht. 
 
 
Rellingen, den 18.02.2021 
 
 
 
 
 

___gez. Detlev Brüggemann__ 
 

Detlev Brüggemann 
(Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Pinnau) 
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